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59/04 EU - EWR

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

11997E296 EG Art296;

12010E346 AEUV Art346;

BVergG 2006 §10 Z2;

1. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 10 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

3. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

4. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Die Beweislast für das Vorliegen einer Ausnahme (von der Anwendung des Gemeinschaftsrechts) tri?t denjenigen, der

sich darauf beruft, im vorliegenden Fall somit die Auftraggeberin (Hinweis E vom 21. Dezember 2005, 2003/04/0126,

mwH auch auf die Rechtsprechung des EuGH). Für die von der Auftraggeberin geltend gemachte

Ausnahmebestimmung des § 10 Z 2 BVergG 2006 bedeutet dies, dass die Anwendung des darin verwiesenen Art. 296

EGV - fallbezogen seines Abs. 1 lit. b - dargelegt werden muss. Gelingt dies nicht, ist mangels Vorliegens des

Ausnahmetatbestands von der Anwendbarkeit des BVergG 2006 auszugehen. Wird umgekehrt das Vorliegen des

Ausnahmetatbestands nach § 10 Z 2 BVergG 2006 nachgewiesen, dann wäre die Behörde - mangels eines dem BVergG

2006 unterliegenden Vertrages - unzuständig (vgl. auch dazu das zitierte E 2003/04/0126).Die Beweislast für das

Vorliegen einer Ausnahme (von der Anwendung des Gemeinschaftsrechts) tri?t denjenigen, der sich darauf beruft, im

vorliegenden Fall somit die Auftraggeberin (Hinweis E vom 21. Dezember 2005, 2003/04/0126, mwH auch auf die

Rechtsprechung des EuGH). Für die von der Auftraggeberin geltend gemachte Ausnahmebestimmung des Paragraph

10, Zi?er 2, BVergG 2006 bedeutet dies, dass die Anwendung des darin verwiesenen Artikel 296, EGV - fallbezogen

seines Absatz eins, Litera b, - dargelegt werden muss. Gelingt dies nicht, ist mangels Vorliegens des

Ausnahmetatbestands von der Anwendbarkeit des BVergG 2006 auszugehen. Wird umgekehrt das Vorliegen des

Ausnahmetatbestands nach Paragraph 10, Zi?er 2, BVergG 2006 nachgewiesen, dann wäre die Behörde - mangels

eines dem BVergG 2006 unterliegenden Vertrages - unzuständig vergleiche auch dazu das zitierte E 2003/04/0126).
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